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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

im Kanton Zirich
Organ des Kantonalen Lehrervereins — Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung
Erscheint monatlich einmal

21. Jahrgang Nr. 6 16. April 1927
Inhalt: Jahresbericht des Ziircherischen Kantonalen Lehrervereins pro 1926 (Fortsetzung). — Elementarlehrerkonferenz des Kantons
Ziirich: Jahresbericht 1926. — Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein: Zur gefl. Notiznahme; 4. und 5. Vorstandssitzung.

Jahresbericht des Ziircherischen Kantonalen
Lehrervereins pro 1926.

(Fortsetzung.)
III. Kantonalvorstand.

Der Ziirch. Kant. Lehrerverein nahm seinen Vorstand im
Jahre 1926 in ganz aullergewohnlich starkem Maflle in An-
| epruch, was schon durch die Zahl der Sitzungen und Kon-
| ferenzen in die Erscheinung ftritt. Kam er im Vorjahre noch
mit 16 Sitzungen und einer Konferenz aus, und waren 1924 nur
14 Sitzungen nétig geworden, so stieg nun ihre Zahl im Be-
richtsjahre 1926 auf 23, wozu dann erst noch 5 Konferenzen
kamen, namlich am 15. Mai und am 3. Juli je eine Sitzung
des Kantonalvorstandes mit dem Leitenden Ausschull des
Schweiz. Lehrervereins, sowie den Vorstinden der Sektion Zii-
rich des Z. K. 1.-V. und des Lehrervereins der Stadi Zii-
rich zur Besprechung des Schweizerischen Lehrertages 1927,
em 21. August eine Beratung mit dem Vorstand der Schul-
synode und den beiden Synodalreferenten in der Frage der Leh-
rerbildung, am 6. November eine Sitzung des Kantonalvorstan-
des mit der Kommission zur Abwehr von Angriffen auf die
Staatsschule und am 1. Dezember eine weitere Konferenz mit
dem Vorstand der Schulsynode zur Besprechung der Angele-
genheit der Biblischen Geschichie und Sittenlehre. Nur das
Jahr 1912 mit seiner Besoldungsbewegung hatte dem Vorstand
eine groflere Sitzungszahl, ndmlich 24, gebracht, wozu dann
allerdings keine Konferenzen mehr gekommen waren. Ver-
mehrte Arbeit brachten dem Kantonalvorstand, wie die genann-
ten Konferenzen zeigen, einmal die Frage der Lehrerbildung,
die Angelegenheit der Biblischen Geschichte und Sittenlehre,
die Vorarbeiten fiir den Schweizerischen Lehrertag 1927, so-
dann die Revision des Gesetzes iiber die Leistungen der Staates
fiir das Volksschulwesen und die Besoldungen der Lehrer vom
2. Februar 1919, und die stets steigende Zahl von Gesuchen
nm Unterstiitzungen, Untersuchungen und Vermittlungen, um
Auskunft, Rat und Rechtshilfe. Wie bisher werden wir iiber die
wichtigeren Angelegenheiten, die den Kantonalvorstand be-
schiftigten, unter besondern Titeln referieren. Mit zwei Aus-
nahmen fanden die Sitzungen, von denen vier Tagessitzungen
waren, im Zunfthaus zur «Waag» in Ziirich 1 statt und zwar
am 16. Januar, am 6. Februar, am 6., 20. und 28. Mé&rz, am
3. April, am 1. und 22. Mai, am 19. und 26. Juni, am 3. und
17. Juli, am 28. August, am 11. und 25. September, am 9. und
23. Oktober, am 6., 13. und 20. November, am 4., 27. und 28. De-
zember. An den 4 Tagessitzungen vom 3. April, 17. Juli,
23. Oktober und 27. Dezember, von denen die erste auf der Au
und die dritte im «Du Lacy in Widenswil stattfand, arbeitete
man 7, bezw. 9, 7% und 9 Stunden, an den Nachmittagssitzun-
gen 4 Stunden. Vier von den sieben Mitgliedern des Kantonal-
vorstandes machten wegen Krankheit und anderen Ursachen
in den 23 Sitzungen 13 Absenzen. In den 103 Stunden (1925:
77) wurden 441 Geschifte (1925: 388) behandelt, von denen
ctliche stdndig sind und mehrere sich durch einige Sitzungen
liinzogen. Unter dem feststehenden Traktandum «Mitteilungen»
wurden diesmal nicht weniger als 248 (1925: 211) kleinere An-
gelegenheiten erledigt. Vom Umfang der Tétigkeit des Kanto-
nalvorstandes zeugen auch die folgenden statistischen Angaben:
Das vom Aktuar Jean Schlatter verfalite Protokoll des Z. K.
1,.-V. zahlt im Berichtsjahre 307 (1925: 243) Quartseiten; das
Kopierbuch des Korrespondenzaktuars Ulrich Siegrist zeigt in
diesem Jahre auf 154 (1925: 122) Seiten 196 (1925: 178)
Schriftstiicke, wozu infolge der oben erwihnten Angelegenhei-

ten noch eine namhafte Zahl von Einladungen, Rundschreiben
und Eingaben kamen. Das Kopierbuch des Zentralquistors
Wilhelm Ziirrer weist 39 (1925: 64) und dasjenige des Priisi-
denten Emil Hardmeier 240 (1925: 203) Korrespondenzen.
Aullerordentlich stark war im Jahre 1926 sodann die Be-
anspruchung des Présidenten durch telephonische Anfragen
und Auskunfterteilungen. Fiir Audienzen wurde er 38 mal in
Anspruch genommen, Besprechungen auswiirts sind in der Ge-
schiftskontrolle 87 notiert, und 13 mal war der Verband bei
verschiedenen Angelegenheiten zu vertreten.

Nachdem die ordentliche Delegiertenversammlung vom 29.
Mai 1926 den Kantonalvorstand fiir die Amtsdauer 1926 bis 1930
neu bestellt und als Prisidenien des Z. K. L.-V. wiederum E.
Hardmeier, Sekundarlehrer in Uster, gew#hlt hatte, wurde in
der Sitzung vom 19. Juni die Konstituierung und die Verteilung
der verschiedenen Arbeiten vorgenommen. Zum Vizeprisidenten
wurde der bisherige, W. Ziirrer, Lehrer in Wadenswil, bezeich-
net, der sich zugleich bereit erklédrte, das Zentralqudstorat zu
iibernehmen. U. Siegrist, Lehrer in Ziirich 4, behielt seinen
Posten als Korrespondenzaktuar und als Berichterstatter im
«P#ad. Beob.», und J. Schlatter, Lehrer in Wallisellen wird wei-
terhin das Protokoll fiihren. Die Mitgliederkontrolle iibernahm
an Stelle von W. Ziirrer J. Ulrich, Sekundarlehrer in Winter-
thur, die Besorgung der Besoldungsstatistil behilt Friulein
Dr. M. Sidler, Lehrerin in Ziirich 3, und die Stellenvermittlung
H. Schonenberger, Lehrer in Ziirich 3. Die fiir arme durch-
reisende Kollegen bestehende Unterstiitzungsstelle in Ziirich
wird weiter von H. Schonenberger und diejenige in Winterthur
von J. Ulrich bedient werden. Chefredaktor des «Pid. Beoh.»
bleibt Prasident E. Hardmeier. Sodann wurden folgende Ab-
ordnungen bezeichnet: Die Vertretung des Kantonalvorstandes
im Zentralvorstand des Kant. Ziirch. Verbandes der Festbesol-
deten wird wie bisher U. Siegrist iibernehmen, die in der Ge-
meinniitzigen Genossenschaft Schweizer Schul- und Volkskino
E. Hardmeier und die im Verein zur Forderung der Volkshoch-
schule des Kantons Ziirich Friiulein Dr. M. Sidler.

IV. Delegiertenversammlung.

Im Jahre 1926 hatten die Delegierten des Z.K.L.-V. nu
einmal, ndmlich zur ordentlichen Delegiertenversammlung vom
29. Mai im Hochschulgebaude in Ziirich, zusammenzutreten. Es
ist iiber diese erste Delegiertenversammlung der Amtsdauer 1926
bis 1930 vom Aktuar J. Schlatter in Nr. 12 des «Pad. Beob.»
1926 referiert worden, und das Ersffnungswort des Prisiden-
ten E. Hardmeier findet sich in Nr. 13 des «Pdd. Beob.» 1926.
Die Versammlung erkldrte sich damit einverstanden, den vom
Prisidenten verfaften Jahresbericht pro 1925 im «Pid. Beob.»
entgegenzunehmen; er erschien in der Nummern 4, 6, 7, 11,
14, 15 und 16. Bereits in Nr. 8 des «Piad. Beob.» vom 22. Mai
1926 wurde den Mitgliedern die Rechnung pro 1925 mit einem
erliuternden Bericht des Zentralquiistors W. Ziirrer bekannt-
gegeben, und das Budget pro 1926 mit den es beigleitenden
Ausfithrungen des Quiistors war schon in Nr. 1 des «Pad
Beob.» 1926 erschienen. Die Wahlen waren bhald erledigt. Der
Kantonalvorstand und die Rechnungsrevisoren wurden besté-
tigt, ebenso, soweit keine Ablehnungen vorlagen, die Delegier-
ten in den Schiweiz. Lehrerverein und in den Kant. Ziirch. Ver-
band der Festbesoldeten. Es sei auf das Verzeichnis der Vor-
stinde und Delegierten 1926 bis 1930 verwiesen.

V.Generalversammlung.

Zur Entgegennahme eines Berichies der beiden Vertreter

der Lehrerschafi im Erziehungsrate iiber ihre Titigkeit in der
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Amtsdauer 1923 bis 1926 und zur Aufstellung der Vorschlige
fir die Erziehungsratswahlen, die im Jahre 1926 durch die
Schulsynode vorzunehmen waren, lud der Kantonalvorstand in
Ausfithrung eines Beschlusses der Generalversammlung des
7. K. L.-V. vom Jahre 1917 zu einer solchen Tagung ein. Sie
fand Samstag, den 24. April 1926, nachmittags 2% Uhr, im Hoér-
saal 101 der Universitit Ziirich statt. Die Referate der beiden
Trziehungsrite finden sich in den Nummern 7, 8, 9 und 10 des
«P#d. Beoh.» 1926. Einstimmig wurde nach der erwihnten
Berichterstattung beschlossen, der Schulsynode vom 5. Mai 1926
als Vertreter der Lehrerschaft im Erziehungsrate die bisherigen,
Sekundarlehrer E. Hardmeier in Uster und Prof. Dr. A. Gasser
in Winterthur, vorzuschlagen. Im iibrigen sei auf den kurzen
Bericht des Aktuars in Nr. 8 des «Pad. Beob.» 1926 verwiesen.

VI. Wichtigere Angelegenheiten.
a) Der «Pidagogische Beobachter».

Auch im Jahre 1926 kamen wir mit der ordentlichen
Nummernzahl 12 nicht aus. Waren im Jahre 1924 nur
13 Nummern nétig, und muliten 1925 immerhin schon 17
Nummern herausgegeben werden, so ergab sich aus den
bereits im dritten Abschnitt erwihnten Angelegenheiten eine
stirkere Beanspruchung, so dall im Berichtsjahr 1926 gar
21 Nummern erforderlich waren, eine Zahl, die in den 20 Jah-
ren des Bestehens unseres Vereinsorgans noch im Jahre 1918
erreicht und nur im Jahre 1915 mit seinen 22 Nummern und
1917 mit dessen Maximalzahl 26 iiberschritten wurde. Zwei
Nummern erschienen in den Monaten Mé&rz, Juni, Juli, August,
September, Oktober, November und sogar deren drei im Mai.
Die Druckkosten, die Auslagen fiir die etwa 110 Separatabon-
nements und die Mitarbeiterhonorare fiir die 21 Nummern be-
liefen sich auf Fr. 4837.60 oder auf Fr. 230.36 (1925: fiir 17
Nummern auf Fr. 3792.05 oder auf Fr. 223.06 pro Nummer).

Mit der letzten Nummer des Berichisjahres hat der
«Pad. Beoh.», das Organ des Z. K. L.-V., seinen 20. Jahrgang
abgeschlossen. Zu seinem Eintritt ins dritte Jahrzehnt haben
wir in einem Artikel «Das zweite Dezennium» in Nr. 1 vom
15. Januar 1927 einen kurzen Riickblick und Aushlick getan,
auf den hier, um Gesagtes nicht zu wiederholen, lediglich ver-
wiesen sei. Von einigem Interesse mag immerhin noch die fol-
gende Zusammenstellurng sein, die fiir diesen Anlafl von Zen-
tralquistor Ziirrer besorgt worden ist und Auskunft iiber die
Zahl der Mitarbeiter und die Grofie der Auslagen fiir den «P#d.
Beob.» in den vergangenen 20 Jahren gibt.

Jahrgang Nummernzahl Mitarbeiter Honorare Totalkosten
Fr. Fr.

1907: 6 14 180.60 593.30
1908: 12 19 500.50 1,112.90
1909: 12 17 463.45 1,068.20
1910: 10 12 423.40 923.40
1911: 15 13 475.15 1,373.40
1912: 17 19 645.90 2,066.75
1913: 13 12 450.85 1,514 50
1914: 19 20 905.75 2,564.80
1915: 22 26 1,107.15 3,158.85
1916: 17 23 782.90 2,213.35
1917 26 23 1,240.80 3,862.65
1918: 21 24 1,249.75 3,316.45
1919: 18 18 902.80 4,060.95
1920: 16 22 728.20 3,570.10
1921: 13 15 934.85 3,312.35
1922: 12 16 826.50 2,943.90
1923: 12 14 848.90 2,994.40
1924: 13 25 937.— 2,976.05
1925: 17 31 1,171.80 3,792.05
1926: 21 28 1,432.25 4,837.60

16,208,50 52,255 95

b) Stellenvermittlung.

Auch das verflossene Vereinsjahr, schreibt unser Stellen-
vermittler, H. Schonenberger, Lehrer in Ziirich 3, brachte auf
dem Stellenmarkte noch keine Besserung. Trotz der guten
Finanzlage werden in der Stadt Ziirich immer weitere Lehr-
stellen aufgehoben. Im Schulkreise III allein sind bisher 35,
in der ganzen Stadt 56 Stellen eingegangen. Wo sollen unter

solchen Umstinden die seit Jahren stellenlosen und die all-
jahrlich hinzukommenden neupatentierten Lehrkrafte Anstel-
lung finden? Die Anmeldungen auf jede zur Besetzung aus-
geschriebene Lehrstelle sind so zahlreich, dall der Erfolg sozu-
sagen vom Zufall abhéngt. Arbeitslosigkeit, oder bestenfails
jahrelanger, unbefriedigender Vikariatsdienst sind das Los der
werdenden Lehrerschaft; ein Los, das den Idealismus, d:s
Pflichtgefiihl und die Begeisterung fiir den Beruf auf eine harie
Probe stellt. ILeider besteht wenig Hoffnung auf baldige Besse-
rung der Verhéltnisse. In der Stadt Ziirich bekampft der Stadi-
rat die Festsetzung von Klassendurchschnitten, wie sie von der
Zentralschulpflege vorgeschlagen werden. Er mochte sich in
keiner Weise binden lassen und wiirde am liebsten das gleiche
Tempo in der Stelleneinsparung beibehalten. Seine Weisung
ist eine Statistik der nackten Zahlen, die alle Schwierigkeiten,
die der Erziehung aus Krieg, Krise, Wohnungselend und nicht
zuletzt auch aus der Hetze und Unrast des Wirtschaftslebens
erwachsen sind, einfach unbeachtet 146t und glaubt, die Ver-
hiltnisse von heute, von 1914 und gar von 1895 ohne Ein-
schrinkung miteinander vergleichen zu konnen. Wohl ist vom
Groflen Stadtrate eine fortschrittlichere Stellungnahme zu er-
warten; doch werden trotzdem in der Stadt unter diesen Auspi-
zien noch auf Jahre hinaus keine neuen Lehrstellen errichist
werden. Damit wird aber auch der Lehreriiberflufl im Kanton
Ziirich weiter fortbestehen.

¢) Besoldungsstatistik.

Fréulein Dr. M. Sidler, Lehrerin in Ziirich 3, die die Be-
soldungsstatistik besorgt, berichtet iiber diesen Abschnitt fol-
gendes: Im verflossenen Jahre hatte die Besoldungsstatistik in
ungefdhr demselben Ausmafie Auskunft zu geben wie 1925. Der
Art nach verteilen sich die Anfragen wiederum in die Gruppen:
Lohnabbau, freiwillige Gemeindezulagen und Besoldungen in
bestimmten Gemeinden.

Im Zusammenhang mit den Arbeiten fiir die Revision des
Gesetzes vom 2. Februar 1919 richtete die Besorgerin der Sta-
tistik eine Umfrage an 23 Kollegen, sie mochten die Wohnungs-
mietzinse einberichten, welche in ihrer Gemeinde fiir drei- und
mehrzimmerige Wohnungen iiblich seien. Die Zahlen sollten
im Kampfe zwischen «Wohnungsentschidigungen» und «Orts-
zulageny den ersteren zum Siege verhelfen. Noch ist die Eni-
scheidung nicht gefallen. Doch mehren sich die Anzeichen fiir
eine Herrschaft der «Ortszulagen>.

Standen 1925 und 1926 fiir die Statistik im Zeichen der Vor-
bereitung, so wird 1927, wenn nicht alle Prophezeiungen irii-
gen, ein Abschluf} in dem Sinne bedeuten, als eine Neuerstellung
der Besoldungsstatistik notwendig wird. Maochten die Herren
Kollegen den von ihr einlaufenden Fragebogen freundlich emp-
fangen!

Arbeitsiibersichi.

Art der Auskunft Anzahl der Briefe

1925 1926
Liohmabbau: el ni a2 1 1
Freiwillige Gemeindezulage . . 4 5

Besoldungen in bestimmten Ge-

meinden: o maa i i i 6 5
Gemeinderuhegehalte . . . . 36 —
Wohnungsmietzinse . . . . . — 23
Summa 47 34

d) Rechishilfe.

Uber diesen Abschnitt schreibt der Berichterstatter, Aktuar
U. Siegrist, Lehrer in Ziirich 4: Dieses Gebiet unserer Tétigkeit
wurde im Berichtsjahre etwas weniger in Anspruch genommen
als in fritheren Jahren. Immerhin mufite eine ansehnliche Zall
von Auskiinften in rechtlichen Angelegenheiten erteilt werder,
wobei man sich in den meisten Féllen auf friiher eingeholis
Rechtsgutachten stiitzen konnte. Wo es notig schien, wurde der
Rat unseres Rechtskonsulenten eingeholt, so daB die Zahl der
Gutachten unserer Sammlung auf 112 stieg. Deren Registric-
rung fiihrte Aktuar U. Siegrist in gewohnter Weise weiter.




Im Berichtsjahre belaufen sich die Ausgaben unter dem
Titel Rechtshilfe auf Fr. 479.20, wiahrend sie im Vorjahre den
Petrag von Fr. 335.40 erreichten. Wiederum ist es uns eine
angenehme Pflicht, dem Rechisherater unseres Verbandes,
Herrn Dr. W. Hauser in Winterthur, unsern Dank abhzustatten
iir seine Dienste und die Promptheit, mit der er uns stets zur
Verfiigung steht.

Die Zusammenfassung iiber den Inhalt der Rechtsgut-
schten kann diesmal kiirzer gehalten werden, da die Mehrzahl
der Fille keinen Anspruch auf allgemeines Interesse erheben
kann. Erwidhnt seien dagegen:

1. Durch -die Revision der Promotionsordnung der philo-
ophischen Fakultit I der Universitit Ziirich wurden Uber-
sangshestimmungen notig. Es erhob sich die Frage, ob dadurch
Studierende in ihrem Rechte benachteiligt wiirden. Sie wurde
verneint, da eine solche Ordnung keinen Vertrag hildet zwi-
schen Fakultit und Studierenden. Die Anderung der Promo-
tionsbedingungen steht in freiem Ermessen der kompetenten
Organe, ebenso die Aufstellung der Ubergangsbestimmungen.
Der Studierende hat wihrend der Giiltigkeit nur das Recht auf
sleiche Behandlung.

2. § 30 der regierungsritlichen Vorlage fiir das Gesetz
iiber die Leistungen des Staates fiir das Volksschulwesen und
die Besoldungen der Lehrer gibt dem Erziehungsrate das Recht,
cinen Lehrer aus dem Lehramt zu entlassen und geht damit
weit iiber das bestehende Gesetz hinaus. Diese Bestimmung
bringt nur die allerschwerste Disziplinarmafinahme, ohne die
leichtern Félle zu erwihnen und schafft so neues Recht. In
Ubereinstimmung mit dem Rechtskonsulenten wurde diesem
§ eine andere Fassung gegeniibergestellt. Aus ihr sollte deut-
lich hervorgehen, dall die Amtsentlassung nur als ultima ratio
zelte, und nur da zur Anwendung kommen soll, wo eine blof
voriibergehende Einstellung im Amte als ungeniigende Mal-
nahme erscheinen mufl.

Leider fand unser Vorschlag in der kantonsrétlichen Kom-
mission keine Beriicksichtigung, obwohl er unseres Erachtens
eine klarere Situation geschaifen hiitte.

3. Einem Lehrer wurde eine Klage auf Schadenersatz an-
gedroht, weil er einem Schiiler der sechsten Klasse bessere
Noten ins Zeugnis eingetragen hatte als auf die Ubertritts-
anzeige in die Sekundarschule. Obwohl auch die Lehrer fiir
Schaden, den sie in Ausiibung des Berufes stiften, vom Ge-
schidigten verantwortlich gemacht werden konnen, kann hier
nicht ein ursichlicher Zusammenhang zwischen Schaden und
schuldhaftem Verhalten des Lehrers konstruiert werden. Eine
Nichtpromotion wére auch bei Ubereinstimmung der Noten
erfolgt.

4. Die Frage: «Ist der Pflegepriisident berechtigt, von der
Pflege gefalite Beschliisse einseitig aufzuheben, und hat der
Lehrer das Recht, sich solchen Verfiigungen zu widersetzen?»
wird in ihrem ersten Teil verneint, in ihrem zweiten bejahlt. —
Présidialverfiigungen sind unhaltbar, wenn durch sie giiltig
gefafite Beschliisse der Behorde aufgehoben oder sogar ins
Gegenteil umgekehrt werden wollen. Die Prisidialverfiigungen
erstrecken sich auf rein formelle Dinge und auf materiell unter-
zeordnete Sachen nur da, wo die Erledigung dringlich und ein
Zweifel iiber die Haltung der Gesamtbehiorde ausgeschlossen
ist. Der Lehrer hat das Recht, sich zu widersetzen; denn iiber
der Prasidialverfiigung steht der verbindliche Beschlufl der
Schulpflege selbst.

5. Eine Pflege wollte der Lehrerschaft die Verpflichtung
wuferlegen, von allen Zeugnissen Doppel auszufertigen, welche
der Pflege zur Aufbewahrung iibergeben werden sollten. Da-
mit glaubte sie, Miflbrduchen steuern zu koénnen. Das Recht
der Pflege zu einer solchen Auflage ist nicht bestiritten; dagegen
steht die Mehrarbeit in keinem verniinftigen Verhiltnis zur
praktischen Auswirkung. Einer nicht beglaubigten Zeugnis-
kopie kdme keine Beweiskraft zu, so daB letzten Endes auf das
Originalzeugnis und den dort erfolgten Korrekturen abgestellt
werden miifte.

6. Uber die Berechtigung zum Bezuge der Lehrerwohnung
orientiert das letzte Gutachten im Berichtsjahre. Existiert eine
Lehrerwohnung, kann die Gemeinde bestimmen, dafl an Stelle
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der Geldzulage die unentgeltliche Uberlassung der Lehrerwoh-
nung zu erfolgen habe. Der Lehrer seinerseits kann die Be-
niitzung der Lehrerwohnung verlangen; deren Uberlassung
{ritt dann ganz oder teilweise an Stelle einer Barzulage. Ver-
mietet der Lehrer die Wohnung, so iibernimmt er das Risiko
einer allfialligen Mindermietzinseinnahme. Durch eine Verein-
barung mit der Gemeinde kann er sich davor schiitzen, indem
er sich eine Minimalzinseinnahme garantieren lift. Bei der
Weitervermietung ist bei der Auswahl des Mieters die Geneh-

migung der Pflege einzuholen. (Fortsetzung folgt.)

L
Elementarlehrerkonferenz des Kantons Ziirich.
Jahresbericht 1926.

Das zweite Vereinsjahr liegt hinter uns. Es hat von neuem
die Niitzlichkeit des Zusammenschlusses der Lehrkrifte der
Elementarstufe erwiesen und die Wiinschbarkeit der Sammlung
aller Elementarlehrerinnen und Lehrer zu gemeinsamer Arbeit
deutlich gezeigt. In zwei Jahresversammlungen und neun Vor-
standssitzungen wurde ein reiches MafB von Arbeit bewiltigt.

Die erste Jahresversammlung vom 16. Januar 1926 hatte
sich nochmals mit dem ersten ILeseunterricht zu beschéftigen.
Es galt, die Meinungsduflerungen der einzelnen Lehrer, die
einen Versuch mit der Druckschrift als erster Leseschrift ge-
macht. hatten und der Kapitel, die sich ebenfalls zu dieser
Frage dullern muliten, zu vereinheitlichen. Herr Dr. W. Klau-
ser in Ziirich stellte noch einmal in ausgezeichneten Ausfiihrun-
gen die verschiedenen Methoden gegeneinander, mit dem Er-
gebnis, dall er die Druckschriftlesemethode als die kindertiim-
lichste, psychologisch richtige empfahl. In der Aussprache
fand dieser Standpunkt allgemeine Zustimmung. In der Frage
des Beginnes des ersten Schreibunterrichtes einigte man sich
dahin, daBl es dem Lehrer freigestellt werden solle, auch erst
im zweiten Schuljahr mit dem Schreiben anzufangen. Kine
Wegleitung an die einzelnen Lehrer und ein Zirkular an die
Kapitel schufen fiir die weitere Besprechung eine einheitliche
Grundlage, wie auch fiir die Berichterstattung an den Erzie-
hungsrat. Auf Grund dieser Berichte beschlof dann der Er-
ziehungsrat auf unser Gesuch hin, auch fiir das Schuljahr
1926/27 die Versuche den 115 Gesuchstellern wieder zu gestat-
ten, die Versuche allgemein fiir zwei Jahre zu bewilligen unter
der einzigen Voraussetzung der Genehmigung durch die Orts-
schulpflegen. Nach Ablauf dieser Frist, also auf Friihjahr
1928, sollen die Kapitel endgiiltig zur Frage des ersten Lese-
unterrichtes Stellung nehmen. Der Erziehungsrat war auch
in verdankenswerter Weise bereit, unsere Kurse zur Einfiih-
rung in das Druckschriftleseverfahren mit einem Staatsheitrag
zu unterstiitzen. Wir veranstalteten sechs Kurse mit 139 Teil-
nehmern; sie hoten wiederum reiche Anregung. Sidmtliche
Kurse wurden von Vertretern des Erziehungsrates besucht.

Die zweite Jahresversammlung beschiiftigte sich mit dem
Rechenunterricht der ersten drei Schuljahre. Friulein Olga
Klaus in Winterthur fiihrte in griindlichen, klaren Betrachtun-
gen alle die Anforderungen auf, die an einen Rechenunterricht
gestellt werden miissen, der den neuen psychologischen Er-
kenntnissen entsprechen soll. Der Anschauungsmethode stellte
sie die Zdhlmethode gegeniiber, an Stelle der Rechenbiichlein
wiinscht sie Rechenveranschaulichungsmittel. Die Aussprache
ergab eine fast einmiitige Zustimmung zur Z&hlmethode, die
Frage der Rechenbiicher wie auch einige andere konnten noch
nicht gekldrt werden; sie sollen an der niichsten Versammlung
zur Besprechung vorgelegt werden. Eine griindliche Aus-
sprache iiber den Rechenunterricht, iiber die Methode und den
Umfang des Stoffes ist im jetzigen Zeitpunkt unbedingt not-
wendig, da neue Rechenlehrmittel erstellt werden sollen, aber
besonders auch, weil fiir die obern Stufen ebenfalls die Frage
des Rechenunterrichtes in den Vordergrund geriickt ist, und
weil wir fiir die Besprechungen der obern Stufen die nétigen
Grundlagen fiir den Stoffplan schaffen miissen.

In dieser Versammlung wurde der Vorstand fiir zwei
Jahre wiedergewihlt. Er erhielt die Vollmachten zur Heraus-
gabe von Einzelbuchstaben fiir den Lesekasten, sowie eines
Jahresheftes. Die neun Vorstandssitzungen des Berichtsjahres
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waren neben der Besprechung der laufenden Geschifte zum
groBen Teil den Beratungen iiber den Lesekasten und die Buch-
staben gewidmet. Die Lesekasten haben sich so gut bewihrt,
daB in den anderthalb Jahren schon mehr als 7000 Stiick ver-
kauft werden konnten. Nun ist die Frage der Einzelbuchstaben
soweit abgeklirt, dafl auf den Friihling 1927 die Elementar-
lehrerkonferenz auch diese Einzelbuchstaben in eigenem Ver-
lag herausgeben kann. In einer Sitzung des weitern Vorstan-
des wurden die Schrift- und Kartonproben der Firma W.
Schweizer u. Co., sowie die finanzielle Seite der Angelegenheit
griindlich besprochen und dem Vorschlage des Vorstandes auf
Herausgabe einmiitig zugestimmt: Wir bitten nun alle Ele-
mentarlehrer, die Einsendungen und Ausschreibungen iiber die
Einzelbuchstaben in den pidagogischen Zeitschriften zu beach-
ten und unsere Sache zu unterstiitzen. Wir glauben, ein gutes
Lehrmittel fiir einen lebensfrohen, kindertiimlichen Leseunter-
richt geschaffen zu haben. Auf unser Gesuch hin hat der Er-
ziehungsrat den Lesekasten unter die empfohlenen und staats-
beitragsberechtigten Lehrmittel aufgenommen, so dall an seine
Anschaffung die iiblichen Staatsbeitriige geleistet werden. Ein
gleiches Gesuch fiir die Einzelbuchstaben liegt noch beim Er-
ziehungsrat.

Die Herausgabe eines Jahresheftchens machte der Vor-
stand von der Zusicherung eines Staatsbeitrages an die nicht
unbedutenden Kosten abhiingig. Da der Entscheid des Erzie-
hungsrates bis Ende des Jahres noch nicht eingegangen war,
konnte noch kein Beschlull gefaflit werden.

Die rege Tatigkeit unserer jungen Arbeitsgemeinschaft fin-
det ihre Anerkennung nicht nur bei den Behorden, die bis jetzt
mit gréBtem Wohlwollen alle unsere Gesuche in zustimmendem
Sinne erledigt haben; auch bei den moch abseits stehenden
Lehrkriften der Elementarstufe verbreitet sich die Einsicht in
die Notwendigkeit und Niitzlichkeit unserer Vereinigung immer
mehr. So zeigt denn auch der Mitgliederbestand folgende An-

derung:
31. Dez. 1925 Austritte 1926 Eintritte 1926 Zunahme 31.Dez.1926
272 11 33 22 294

Wir hotfen bestimmt, dall nach der Uberwindung gewisser
personlicher und regionaler Vorurteile auch die noch abwar-
tende Hilfte der Elementarlehrer sich der Erkenntnis nicht ver-
schliefien wird, dall wir zusammenstehen miissen, dafl Einigkeit
not tut. Wir laden darum wiederum alle ein, uns ihre Mithilfe
zu widmen bei unserer Arbeit fiir Schule und Lehrerschaft.

E. Bleuler.

Zircherischer Kantonaler Lehrerverein.
Ordentliche Delegiertenversammlung.
An die Delegierten und Mitglieder des Z. K. L.-V.
Zur gefl Notiznahme.

Wir ersuchen die Miiglieder des Z. K. L.-V., namentlich
die Delegierten, schon jetzt davon Notiz nehmen zu wollen, daf}
der Kantonalvorstand die ordentliche Delegiertenversammlung
auf Samstag, den 21. Mai 1927, nachmittags 2 Uhr, in Ziirich
angesetzt hat. Hd.

*

4. und 5. Vorstandssitzung

Mittwoch, den 23. Februar und Samstag, den 5. Miirz 1927.

1. Durch die Vereinigung von Schulgemeinden entsteht tiir
die vereinigte Schulgemeinde keine gesetzliche Verpflichtung,
die Lehrer in der Besoldung gleichzustellen. Es liegt in derem
Ermessen, die Zulage ineinander zu verrechnen und beispiels-
weise auf Kosten einer aullerordentlichen Staatszulage die frei-
willige Gemeindezulage zu kiirzen- Eine Einsprache kénnte
erst erhoben werden, wenn die bisher bezogene Besoldung ver-
kiirzt wiirde.

2. Wenn ein Vikar vor Ferienbeginn in der Mitte der
Woche abberufen wird, so beruht diese Mafinahme darauf, daf
er sein Vikariat ebenfalls in der Wochenmitte angetreten hat.
Aus Sparsamkeitsgriinden soll keine weitere Vikariatswoche
angebrochen werden, die voll zu bezahlen wire. Bleibt der Vi-
kar bis zum Wochenende im Dienst, soll ihm eine Entschi-

digung nach Tagen angeboten werden. Auf Grund dieser An-
gaben der Erziehungsdirektion konnte einem anfragenden Leh-
rerverein Auskunft erteilt werden.

3. Vom Inhalte eines Artikels der katholischen «Sonniags-
glocken»> zur Pestalozzigediichinisfeier wird Notiz genommen
und die Entgleisung nach ihrem Werte gewiirdigt.

4. Wie dem Vorstande mitgeteilt wurde, ist in der Frage
des Lateinausweises in der Promotionsordnung der philoso-
phischen Fakultit I ein kleines Entgegenkommen an die Leh-
rerschaft insofern festzustellen, als der Besuch der Latein-
stunden am Seminar fiir die, Promotion als Ausweis aner-
kannt werde. !

5. Wiederum kann die bereitwillige Hilfe aus dem Hilfs-
fonds des S. L.-V. mit Genugtuung erwihnt werden.

6. In einer Gemeinde wollte man die Gemeindezulage fiir
die Lehrer abbauen, ebenso die Besoldungen fiir die Gemeinde-
beamten und den Geistlichen. Es gelang, die Bedingung zu er-
wirken, es solle bei den Lehrern nur abgebaut werden, wenn
auch die andern Kategorien betroffen wiirden. Darauf unter-
blieb ein Besoldungsabbau bei den letztern, was nun auch der
Lehrerschaft zugute kam.

7. In zwei Féllen fragen Kollegen an, ob nicht durch
Dislokation ihnen ein Wegkommen aus unerquicklichen Ver-
héltnissen ermdglicht werden konne. Der Kantonalvorstand
wies wiederum auf die Gefahren hin, aus einer gewéhlten
Stellung in eine unsichere Zukunft zu treten und anerbot sich,
in Besprechungen mit den Kollegen zu untersuchen, ob es mog-
lich sei, bessere Verhiltnisse zu schaffen.

8. Wenn durch eine Gemeindeordnung die Zahl der Leh-
rerverireter in der Pflege auf eine bestimmte Zahl festgelegi
ist, so kann der von der Pflege gewihlte Akiuar, der dem Leh-
rerstand angehort, nicht zu dieser Vertretung gezéhlt und da-
durch die iibrige Vertretung verkiirzt werden. Aus § 32 des
Unterrichtsgesetzes ergibt sich folgerichtig, daf die Lehrer
selbst bestimmen konnen, wer aus ihrer Mitte das Vertretungs-
recht ausiiben soll, wenn es aus praktischen Griinden eine
zahlenmiBige Beschréinkung erfahren muf. -

9. Durch das neue Gemeindegesetz werden eine ganze
Reihe von Bestimmungen aus Schulgesetzen beriihrt. In einem
einlédBlichen Gutachten befafite sich unser Rechtsberater na-
mentlich mit den Fragen, welche die Lehrerveriretung in den
Schulbehorden berithren. Er ist der Auffassung, daB die Teil-
nahme der Lehrer oder ihrer Vertreter an den Sitzungen ein
Recht, aber zugleich eine Pflicht bedeute.

Uber die Stellung der Lehrerschaft in den Gemeinden, wo
nur eine Delegation an den Pflegesitzungen teilnehmen kann.
schiweigt sich das Gemeindegesetz aus. Trotzdem sei der Leh-
rerschaft das Recht einzuriumen, in einem Konvente zusam-
mentreten zu konnen, der sein Gutachten iiber Fragen des Un-
terrichtswesens an die Pflege leite. Diese habe vorgingig ihres
Entscheides das Gutachten einzuholen. Sache der Lehrer-
schaft ist es, dafiir zu sorgen, daB bei Einfilhrung der Gemein-
deorganisation eine sachbeziigliche Bestimmung in die Ge-
meindeordnung aufgenommen wird.

Die Frage, ob die Lehrer oder die Lehrervertreter in den
Sitzungen der Schulbéhorde das Recht der Antragstellung ha-
ben, wird bezweifelt. Die Lehrer wohnen mit beratender
Stimme bei und sind nicht Behordemitglieder, die allein auch
kompetent sind, iiber Antrige abzustimmen. Das Recht zuwr
Antragstellung miisse wohl den Behordemitgliedern vorbehal-
ten bleiben.

Die Moglichkeit der Einsichtnahme in die Protokolle
durch die Lehrervertreter ist gegeben. Das Gemindegeset:
1Bt wiederum die Frage offen, ob auch die Lehrer das Rechi
der Einsichtnahme haben, die nicht in der Pflege sitzen. ‘Wie
in fritheren Gutachten erkldrt der Rechtsherater, es konne
ihnen eine Einsichtnahme nicht verwehrt werden, wenn ein
begriindetes, personliches oder allgemeines Interesse an der
Einsichtnahme durch den Lehrer nachgewiesen werden konne.
Gegen die Verweigerung ist die Anrufung des Entscheides der
Gesamtbehorde und Rekurs an den Bezirksrat moéglich. Bei
Bewilligung der Einsichtnahme hat die Behorde in geeigneter
Form dafiir zu sorgen, dafl dadurch nicht indirekt die Schwei-
gepflicht illusorisch gemacht wird. - -st.




	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 16. April 1927, Nr. 6

